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 § 30ter 

  

Torfeld Süd 1 Die Spezialzone Torfeld Süd umfasst Flächen für Wohnbau-
ten, Produktion, Gewerbe, Dienstleistung, Einkaufen, Gast-
gewerbe, Bildung, Kultur, Freizeit und Sport. Nicht zulässig 
sind transportorientierte Nutzungen (z.B. Logistik- und Ver-
teilzentren) sowie Lagerhäuser. Verkaufsläden sind nebst 
dem Einkaufszentrum gemäss Abs. 2 lit. b nur soweit zuläs-
sig, als sie von ihm und untereinander unabhängig sind und 
eine Verkaufsfläche von je 300 m2 nicht überschreiten. 

  

 2 Im Ostbereich sind - nebst anderen Nutzungen gemäss 
Abs. 1, jedoch unter Vorbehalt von Abs. 9 lit. a - zulässig: 

a) ein Stadion für maximal 10'000 Besucherinnen und Be-
sucher; 

b) als Mantelnutzung ein Einkaufszentrum mit maximal 
11'000 m2 Verkaufsfläche, unterteilt in 

- maximal 8'000 m2 für täglichen, periodischen und ape-
riodischen Bedarf, davon minimal 3'000 m2 für tägli-
chen und periodischen Bedarf, 

- rund 2'000 m2 für Sportartikelverkauf, 

- rund 1'000 m2 für Gastronomie; 

nicht den einzelnen Betrieben direkt zugeordnete Ver-
kehrsflächen (Malls, interne Erschliessungsflächen), die 
gleichzeitig der sportlichen Mantelnutzunganderen Nut-
zungen dienen, sind nur zur Hälfte als Verkaufsfläche an-
rechenbar.; 

c) verkehrsintensive Sport- und Freizeitnutzungen (wie z.B. 
Fitness/Wellness) mit maximal 2'000 m2 Bruttogeschoss-
fläche. 

Das Einkaufszentrum kann nur als Mantelnutzung des Stadi-
ons bewilligt werden. In anderen Zonenbereichen ist Ver-
kaufsnutzung nur soweit zulässig, als sie vom Einkaufszent-
rum und untereinander unabhängig ist und eine Verkaufsflä-
che von je 300 m2 nicht überschreitet. 

  

 3 Der Stadtrat kann für bestehende Bauten Zwischennutzun-
gen bewilligen. Zwischennutzungen dürfen von der für das 
Baufeld festgelegtenzulässigen Nutzung abweichen, jedoch 
nicht mit Erweiterungen und wesentlichen Umbauten ver-
bunden werden. Die Bewilligung ist angemessen zu befris-
ten, längstens jedoch auf 10 Jahre. 

  

 4 Die Zone untersteht der Gestaltungsplanpflicht. 
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 5 Für die Erweiterung oder den Ersatz des bestehenden 
Hochhauses in der Westspitze der Zone kann der Gestal-
tungsplan wiederum ein Hochhaus mit einer maximalen Ge-
bäude- und Firsthöhe von 50 m (einschliesslich allfälliges 
Attikageschoss) vorsehen. In der Nordostecke des Zonenpe-
rimeters kann der Gestaltungsplan ein Hochhaus mit einer 
maximalen Gebäude- und Firsthöhe von 40 m (einschliess-
lich allfälliges Attikageschoss) vorsehen. 

  

 6 Folgende (im Gestaltungsplan zu markierende) Gebäude 
bzw. Gebäudeteile sind als Kulturobjekte zu erhalten: 

a) Gebäude Nr. 951 (Wohnhaus ohne An- und Nebenbau-
ten); 

b) Gebäude Nr. 1690 ("Westbau"); 

c) Teil von Gebäude Nr. 1775 ("Aeschbach-Halle"): 1910 
erbauter, nordöstlicher Teil; 

d) Teil von Gebäude Nr. 3556 ("Testhaus"): 1952 erbauter, 
südlicher Teil. 

Umnutzungen sowie massvolle Um- und Erweiterungsbauten 
der Gebäude bzw. Gebäudeteile gemäss lit. a – c sind zuläs-
sig, soweit die ursprüngliche Erscheinung und die typischen 
konstruktiven Elemente nicht wesentlich beeinträchtigt wer-
den. Der Abbruch des Gebäudeteils gemäss lit. d ist zuläs-
sig, wenn dadurch eine städtebaulich und architektonisch 
eindeutig bessere Lösung entsteht. Im Übrigen ist sinnge-
mäss § 35 Abs. 4 und 5 anwendbar. 

  

 7 Der Gestaltungsplan hat einen zusammenhängenden öf-
fentlichen Grün- und Freiraum mit einer Minimalfläche von 
4'500 m2 auszuscheiden. 

  

 8 Im Übrigen gelten folgende Baudaten: 

a) Die Nutzungsdichte wird im Gestaltungsplan mit Ausnüt-
zungs- oder Baumassenziffern oder Mantellinien be-
reichsweise festgelegt. 

b) Der Gestaltungsplan kann für einzelne Bereiche der Zone 
minimale Wohnanteile von bis zu 100 % der Bruttoge-
schossfläche vorschreiben. 

c) Die Geschosszahl ist frei. 

d) Die maximale Gebäude- und Firsthöhe beträgt 20 m ein-
schliesslich Attikageschosse. Notwendige technische Auf-
bauten dürfen diese Höhe überschreiten. 

e) Die geschlossene Bauweise ist seitlich und rückwärtig zu-
lässig. Wird nicht geschlossen gebaut, werden die Grenz- 
und Gebäudeabstände im Baubewilligungsverfahren nach 
gestalterischen Anforderungen und nach den vorgesehe-
nen Nutzungen, insbesondere unter Berücksichtigung der 
Wohnhygiene, festgelegt. 
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f) Der Gestaltungsplan kann für einzelne Bereiche der Zone 
eine Grünflächenziffer von bis zu 40 % vorschreiben. 

  
 9 Der Gestaltungsplan regelt die Überbauung und Nutzung 

bereichsweise differenziert. Über § 3 Abs. 2 ABauV hinaus 
kann der Gestaltungsplan folgende Abweichungen vorsehen: 

a) die Einschränkung von Nutzungen gemäss Abs. 1 in ein-
zelnen Bereichen auch in konzeptionellem und gestalteri-
schem Interesse; 

b) nebst Abs. 5 die Überschreitung der Gebäude- und First-
höhe gemäss Abs. 8 lit. d aus betrieblichen und gestalte-
rischen Gründen auf maximal 27 m (einschliesslich allfäl-
lige Attikageschosse). 

Der Gestaltungsplan definiert zudem die mit der Festsetzung 
von Stadion und Einkaufszentrum im kantonalen Richtplan 
verbundenen Auflagen. Insbesondere sieht er die lenkungs-
wirksame Parkplatzbewirtschaftung, das obligatorische An-
gebot eines Hauslieferdienstes und die Möglichkeit der Aus-
fahrdosierung vor. Im Rahmen des zu erarbeitenden Park-
platzbewirtschaftungskonzepts können für Veranstaltungen 
im Stadion die Grundeigentümer zur Doppelnutzung von 
stadionfremden Parkplätzen verpflichtet werden, soweit die-
se nicht der Wohnnutzung dienen. Das Gebiet Torfeld Süd, 
mit dem Einkaufszentrum, muss optimal an das städtische 
Busverkehrsnetz angebunden werden. 

  

 10 Arealüberbauungen sind nicht zulässig. 
  

 11 In der ganzen Zone gilt Empfindlichkeitsstufe III. 
  

 12 Der Gestaltungsplan kann im Sinne des Planungsaus-
gleichs die Grundeigentümerinnen und -eigentümer zur Fi-
nanzierung von Infrastrukturanlagen verpflichten, ein-
schliesslich unentgeltlicher Abtretung von Liegenschaften 
und Einräumung von Dienstbarkeiten. 

 


